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 Zeven, 18.06.2024 

Beschlussvorlage 

Stadt Zeven 
Nr.  Z/320/2021-26 

Beratungsfolge Termin 

Verwaltungsausschuss Stadt 09.07.2024 

Stadtrat Zeven 01.10.2024 

 
 

TOP:  Jahresabschlüsse 2012 - 2021  - Verzicht auf die Erstellung konsolidierter 
Gesamtabschlüsse 

 

Anlagen: ….. 
 

Sachverhalt/Begründung: 
 
Gemäß § 128 Abs. 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ist eine Kommune 
verpflichtet mit den Jahresabschlüssen die Abschlüsse der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften zu-
sammenzufassen (Konsolidierung). Für die Stadt Zeven betrifft dies im Wesentlichen die Abschlüsse der 
Stadtwerke Zeven GmbH. Diese Vorschrift gilt grundsätzlich rückwirkend ab dem Jahr 2012. Da sich 
nicht nur die Stadt Zeven mit der Erstellung von Jahresabschlüssen im Rückstand befindet und die Er-
stellung der genannten Rechenwerke erhebliche zusätzliche Arbeit erfordern würde, wurde zur Entlas-
tung der Kommunen aber auch der Prüfungsämter am 08.02.2024 das Niedersächsische Gesetz zur Be-
schleunigung kommunaler Abschlüsse (NBKAG) beschlossen. 
 
Nach § 2 Abs. 2 NBKAG kann die Vertretung (Rat) durch Beschluss davon absehen,  

1.  für die Jahre bis 2020 einen konsolidierten Gesamtabschlusses sowie  
2.  für die Jahre bis einschließlich 2021 eine Kapitalflussrechnung zu erstellen. 
 
Da diese beiden Rechenwerke bisher nicht erstellt wurden und insbesondere keinen gesteigerten Er-
kenntnisgewinn erwarten lassen, wird vorgeschlagen, der Regelung des § 2 NBKAG zu folgen und für die 
Jahre 2020/2021 auf den konsolidierten Gesamtabschluss bzw. die Erstellung einer Kapitalflussrechnung 
für die Stadt Zeven zu verzichten.      
 
Finanzielle Auswirkung: 
 
Es entstehen keine zusätzlichen Kosten. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Zeven beschließt, gemäß § 2 Abs. 2 NBKAG für die Jahre 2012 bis 2020 auf die Erstel-
lung eines konsolidierten Gesamtabschlusses sowie für die Jahre bis einschließlich 2021 auf die Erstel-
lung einer Kapitalflussrechnung zu verzichten.         
 
 

Federführend  Mitzeichnend  Einverstanden 
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